
4.2. Durchführung planmäßiger Zählungen
sowie Sonderzählungen des übernommenen Bestands 
an Straf gef angenen/Verhafteten

4.2.1. Grundsätze für die Bestandsüberprüfung

Die zügige und exakte Zählung in den Verwahr-, Versorgungs- und 
Produktionsbereichen erfolgt mit dem Ziel der Bestandsüberprü
f u n g  und ist ein wichtiges Element der Sicherheit sowie eine Vor
aussetzung für einen störungsfreien Tagesablauf. Verantwortungs
losigkeit, Oberflächlichkeit und routinehaftes Verhalten bei Be
standsüberprüfungen gefährden die Sicherheit und Ordnung.

Grundregeln:
— Jede Zählung muß straff organisiert und exakt durchgeführt 

werden.
— Die Überprüfung der Vollzähligkeit des Bestands der SG/VH hat 

durch Zählung in den einzelnen Verwahr-, Versorgungs- und 
Produktionsbereichen täglich mindestens zweimal zu erfolgen 
und ist im Tagesablaufplan festgelegt.

— Mit den SG/VH sind keine Gespräche zu führen. Anliegen sind 
— außer in Sonderfällen — zur festgelegten Zeit entsprechend 
dem Tagesablaufplan vorzutragen.

— Bei jeder Zählung hat sich der Zählende augenscheinlich vom 
Bestand der SG/VH zu überzeugen (Kopfzählung).

— Der Postenführer teilt die Posten für die Bestandsüberprüfung 
in den einzelnen Bereichen ein und gibt die entsprechenden 
Übersichten (Zählkladden) aus. Die Posten zählen die SG/VH im 
zugewiesenen Bereich, tragen die einzelnen Ergebnisse in die 
Übersicht ein und melden dem Postenführer den Bestand. Der 
Postenführer errechnet den Bestand seines Bereichs, meldet das 
Ergebnis dem Gruppenführer bzw. Diensthabenden und führt 
den Nachweis im Tätigkeitsbuch. In den UH А melden die Posten 
dem Diensthabenden.

— Bei auftretenden Differenzen ist der Vorgesetzte zu informieren 
und die Zählung im gesamten oder Teilbereich zu wiederholen. 
Dabei sind den Posten andere Zählbereiche zuzuweisen.

4.2.2. Zählung in den Verwahrräumen

Nach dem Vorbereitungskommando „Fertigmachen zur Zählung“ 
oder einem entsprechenden Signal und dem Kommando „Zählung“ 
haben alle SG/VH in ihrem Verwahrraum am festgelegten Platz in 
der angewiesenen Bekleidung Aufstellung zu nehmen.
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